
Beschluss Gemeinderat 17.02.2020 
 

 

 

1. Der Gemeinderat nimmt den Änderungsbedarf des Gesellschaftsvertrags der 

Gesundheitsakademie Bodensee Oberschwaben GmbH zur Kenntnis und stimmt der 

Änderung des Gesellschaftsvertrages bzw. der Satzung der Gesundheitsakademie 

Bodensee Oberschwaben GmbH gemäß Anlage zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Mittelweiterleitung bzw. Ausschüttung an die 

Gesellschafter im Geschäftsjahr 2020 in einer Höhe von 1,8 Mio. Euro und somit 

einem Anteil für die Klinikum Friedrichshafen GmbH von 451.800 Euro zu. 

3. Der Vertreter der Stadt Friedrichshafen wird gemäß § 104 Abs. 1 GemO 

angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Friedrichshafen GmbH 

entsprechend abzustimmen und zuzustimmen sowie anzuweisen, dass der Vertreter 

der Klinikum Friedrichshafen GmbH in der Gesellschafterversammlung der 

Gesundheitsakademie Bodensee Oberschwaben GmbH entsprechend Ziffer 1 und 2 

zustimmenden Beschluss fasst. 

4. Die Zustimmung des Gemeinderats zur Änderung des Gesellschaftsvertrags der 

Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben GmbH sowie zur 

Ausschüttungshöhe umfasst dabei auch solche Änderungen, die sich noch im 

Weiteren auf Grund der Abstimmungen im Gesellschafterkreis oder Abstimmungen 

mit dem Registergericht oder Dritten ergeben können, soweit diese nicht wesentlich 

sind. 

Einstimmig. 


